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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 25.07.2017 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Haupt- und Personalausschuss Entscheidung 02.08.2017 Ö 

 
Betreff: 
Personalangelegenheiten der Grundstücksentwicklung Mainz Anstalt des öffentlichen Rechts 
der Stadt Mainz (AGEM) 
 
 
Mainz, 19.07.2017                                                                           Mainz, 21.07.2017 
 
 
gez.                                                                                                       gez. 
Christopher Sitte                                                                               Günter Beck 
Beigeordneter                                                                                    Bürgermeister 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Personalausschuss beschließt 
 
die erneute Bestellung von  
Herrn Horst Krancher (GVG) zum Vorstand vom 01.02.2017 bis zur geplanten Auflösung der 
AGEM, längstens bis zum 31.01.2022 
 
die erneute Bestellung von 
Herrn Jan Jahns (Amt 67) zum Vorstand vom 01.02.2017 bis zur geplanten Auflösung der AGEM, 
längstens bis zum 31.01.2022 
 
die Abberufung von 
Herrn Dirk Schmitt (Amt 80) als Vorstand zum 31.12.2016 
 
sowie die Bestellung von 
Herrn André Gerhardt (Amt 80) zum Vorstand vom 01.01.2017 bis zur geplanten Auflösung der 
AGEM, längstens bis zum 31.12.2021 
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1. Sachverhalt: 
 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der Landeshauptstadt Mainz über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Grundstücksentwicklung Mainz (AGEM)“ vom 24. März 2004 hat der Verwaltungsrat nach 
Zustimmung durch den Stadtrat den Vorstand zu bestellen und abzuberufen. Der Vorstand wird 
auf die Dauer von höchstens fünf Jahre bestellt. Eine Weiterbestellung ist möglich. 
 
Der Verwaltungsrat der AGEM hat in seiner Sitzung am 17. November 2016 die oben dargestellten 
Personalangelegenheiten beschlossen. 
 
Der Stadtrat hat zwar die Auflösung der AGEM zum 30.09.2017 beschlossen, aus formalen Grün-
den ist dennoch die Bestätigung des Beschlusses des Verwaltungsrates notwendig. 
 
2. Lösung 
 
Abberufung und Neubestellung der Vorstände gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der AGEM 
vom 17. 11. 2016. 
 
3. Alternativen: 
 
Keine 
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